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Roof Raider schreibt:

Zitat

Außerdem habe ich gehört, dass das mit der Rente auch nicht ganz unproblematisch
sein soll, wenn man zwischendurch Beamter war.

Das ist völlig unproblematisch: Du wirst bei Aufgabe des Beamtenstatus in der GRV
nachversichert in Höhe Deines Bruttogehaltes und der Staat übernimmt sowohl die
rückliegenden Arbeitgeber als aucg Arbeitnehmeranteile. Du Bist also auch bei Aufgabe des
Beamtenstaus weitaus besser gestellt, als wenn Du die ganze Zeit Tarifbeschäftigter gewesen
wärst.

Naja, wenn Du zu bequem bist, ein paar Anträgsformulare auszufüllen - okay, hier will Dich ja
keiner überreden.

Prinz schreibt:

Zitat

OB es in deinem Bundesland allerdings unbefriestete Angestelltenverträge gibt, solltest
du prüfen. Manche Bundesländer stellen Angestellte nur mit Jahresverträgen
ein...

Häh  Welche?? Das ist natürlich Unsinn.

Zitat

oder die Probezeit nicht schaffen könnte.

Naja, wenn Du die Probezeit wirklich endgültig nicht schaffen soltest, dann bist Du in aller Regel
auch für ein Tarifbeschäftigtenverhältnis nicht geeignet, In NRW hat Beamter oder Angestellter
nach dem 2. Stex und Planstelle nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Leistung und
Qualifikation zu tun.
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